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§ 1 

~ e ~ z lig,b.s; .. _ Gru!l§l.§ß~ _2: es_].§ h a]2:~.!?.ß§.l? lane s 
Nach der 6. Veroidnung zur Du~chftihrung des BBauG. vom 14. 6o 1961 
( GVOBlo S 108) gilt der durch Erlaß des Ministers für Arbeit, 

_Soziales und Vertriebene des Landes SchlesDig-Holstein vom g; l2o 
1952 genehmigte AufbaurJlan gen:äß § ·173 dcrJ BEauG. vom 23 o Go 1960 
als Fltichennutzungsplan weiter. Der vorliegende Bebauungsplan ist 
aus dem FlUchennutzungsplan entwickelt und gemäß §§ 8 und 9 des 
BBauG. aufgestellt wordena 

§ 2 

:eechnische Grunßlage_r_1_.Q.es_.~Bebauung_?~lal~ 
.Als Kartengrundlage für den gegenv:ärtigen rechtlichen und topogra
phischen Nachvteis d_er Grundstücke dienten Abzeichnungen der 
}~a ·tas t er kal~~t e o (. • 

§ 3 

Die Eigentümer der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen
den GrundstUcke wurden nach de~ Liegenschaftskataster und dem 
Grundbuch festgestellt. Sie sind namentlich in 4en Eigentümerver
zeichnis aufgefühl~t? das auch die Lage-? Kataotct:- und Grundbuch-
bez~ichnungen, Flächengrößen sowiö die nach dem B~auG~ in Aus
sicht genommenen bodenordnenden und sonstigen Maßnahmen enthälto 

Die Eigöntumsgrenzen sind im Lageplan in starker, die Flurstücks
grenzen in schwacher schvlal"zer St:r.'ichfüb;r>ung dargestollt o Wegfal
lende Grenzen sind schwarz gekreuzto 

Die in starker roter Strichführung dargestellten Sttaßenflucht
linien sind verbindlich; dagegen können für die in schwacherroter 

·strichführung dargestellten neuen Grundstücksgrenzen geringfügige 
Verschiebungen zugelassen werdeno 

§ 4-

n.e:r'_,.i},§ 1Jrtl1E§1?~1L~ i qh_ des _]:?e ba UJdll.ß.§.:fÜ~ 
Die .G-renzen des Geltungsbereiches sind im Lageplan durch einen 
v.ioletten :i!1arbstreifen kenntlich gemacht o. 

§ 5 

&::L Q.n d_Jb ß_ § eL ]2_gpl];. .9h~ .. )Tu ~~.2d!lß 
~"'.rt und Maß der baulichen Nutzung der GrundstUcke sowie die Grund
rißfltichenzabl und die Geschoßflächenzahl ergeben sich aus .dem 
Lageplan zum J3ebauungsplan0 Das Maß der baulichen Nutzung ist 

2 



2 
durch die Darstellung der Gebäude und die Angabe der Geschoßzahl 
(Erdgeschoß mitgezählt) festgelegte Die Art der Nutzung ist durch 
Flächenfärbung bzPo Farbstreifen ausgewiesene 

E1i:E.?ielheiten_der_]ebg~_g_ 

1. Gebäude 
~--- ...... 

§ 6 

Für die Gebäude sind .die im Lageplan zum Bebauungsplan darge
stellten Abstände von den Straßen und den Nachbargrenzen mit 
einem kleineren Bauvlich ve:::.'bindlicho Hinnichtlieh der nunge
wiesenen Gebäudegrundflächen können geringe tlber- und Unter-
schreitungen zugelassen·werdeno · 
Die Festlegung der Höhenlage und weiterer Einzelheiten der 
Bebauung erfolgt im Baugenehmigunesverfahreno 

~~~.Jaragen 2 Stell nl]i,:tf]~ 
Die Gru~dstückseigenttimer bzwo Erbbauberechtigten sind geno 
Reichsgaragenordnung verpflichtet, bei der Bebauung ihren 
GrundstUcks ftir die vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahr
zeuge der künftigen Bewohner des Hauses, der Angestellten des 
Betriebes usw. Stell};>lätze und Garagen in geeigneter Größe 
auf dem BaugrundstUck oder in dessen Nähe zu schaffen. 
Kellergaragen sind nicht vorgeseheno Sie können nur im·Ausnah
mefall zugelassen werden? wenn es geländemäßig vertretbar und 
der Baufluchtlinienabstand größer als ll,oo m isto 

Das Aufstellen von MUllgefäßen in Kellerräumen ist nicht·er
.vvtinscht o Soweit mit dem Amt für Stadtreinigung und Fuhrpark 
nicht besondere Vereinba:r·unc;en getroffen v1erden, soll die 
Entfernung der Aufstellplätze vom Fahrweg höchstens 15?oo m 
betragen. Die Aufstellplätze sind gegen Einsicht abzudecken. 
·staub- und Geruchsbelästigungen sind durch geeignete :Maßnah-:
men zu verhindern" Der Zugang von der Straße bzw. der Fahrweg 
zum Standplatz muß befestigt und stufenfrei sein9 Das Planum -
der Aufstellplätze darf nicht mehr als 0~40 m unter oder über 
Gelände liegeno . 

Die Vervrendung von Müll tonnenschränken wird empfOhlen" Die 
Schranktür ist so einzurichten? daß del.' J3oden der I1mllgefäße 
0905 11). über der Bedienungsfläche liegto 

h_ Y2.Eß~fu;_,.Einfri e_Q,_i_gp.pg~ 
Die Vorgärten sind als Ziergärten anzulegena Die Einfriedigun
gen der Vorgärten an den Verkehrsflächen und privaten Wohmva-
gen durfen eine Höhe VOlY 0?80 rn nicht überschreiten() . 
J)ie Art der Sockelmauern und der Zäune wird im Einvernehmen 
mit der Bauverwaltung im Baugenehmigungsverfahren festgelegt" 

_5~ .. lfeb2E~äu§.§. 
Behelfsmic:ißige Anlagen aller .Art sind nicht 'zulässig. 
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2~-Allt'J..gggrLJ.Qr_ die GestaJ tulllL~.fLlill-t:t:Ji.n,g_.Q.er_priygten 
.· Freiflächen · 
~~--.... ,_ 
Die Einrichtung und Unterhaltung der privaten Freiflächen 
ist Sache der Grundstückseigentümer bzwo Erbbaubercchtigteno 
Im Bereich der Gruppen- und.Reihenhäuser haben sie die Anla
ge der Freiflächen untereinandel~ abzuStimmen" Tier J3auverwal
tung ist zu gegebener Zeit ein Gesamtplan über die Gestal
tung der Freiflächen zur Genehmigung vorzulegen" Dieser :Plan 
soll enthalten: 
a) Abgrenzungen der Straßen, Wege, Zufahrten und Stellplätzeo 
b) Ausweisung der Grünflächen mit Baum- und Gehölzpflanzun

gen, Wegen, Sitzplätzen, Kleinkinderspielanlagen Uoao 

· c).Ausstattung der Vorgärten" 

§ 7' 
:;;<· 

Maßnahmen~_LOrdrUil:.llß._.f!:es C{.,rund_y,nd_Bodens 
Die ~ereitstellung des für die geplanten Erschließungs- und 
Baumaßnahmen sowie für eine Nutzung zu öf,fentlichen zwecken 
ausgewiesenen, in Privathand befindlichen Geländes soll mög
lichst durch freihändigen Erv1erb herbeigeführt v:erden o Andern
falls wird eine Grundstücksumlegung nach Maßgabe der §§ 45 ff 
des Bundesbaugesetzes vorgeseheno Hilfsv;eise kann die Enteig
nung gem" der §§ 85 ff des Bundesbaugesetzes durchgeführt 
werdeno Welche Maßnahmen im einzelnen angeo:::dnet werden kön
nen~ ergibt sich aus dem· Eigentümerverzeichnis 0- Die Liegen;
schaftsverwaltung der Hansestadt Lübeck ist ermächtigt? die 
Bodenordnu:::lgsmaßnahrr..en einzuleiten bzwa· anzuordnena 

- Der Senat der Hansestadt Lübeck 
L-lii:Jeck, r:l~ -2q_:_r· -t.q '..:!- · · · Bauverwaltung 

Im Auftrage Im .Auftrage 

l... . ·//. . 

V~>v / 1Vtw\i~U2Ii//' t;fiWMJ?ßV?ff . 
Leitender Senatsbaudirektor Oberbaurat 
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- Besondere Vorschrif~en -
~------~--~----~----------

§ 1 

Bestandteile des BebauungsElanes 
Bestandteile dieses Bebauungsplanes sind: 

Anlage 1 - Beschlüsse von 'Senat und Bürgerschaft 
2 Verfahrensübersicht 
3 - Begründung Teil I, Allgemeine Vorschrift~n 
4 - Begründung Teil II, Besondere Vorschriften 
5 - Begründung Teil III~ Überschlägig ermittelte 

6 - Lageplan 
7 - Eigentümerverzeichnis 
8 - Übersichtsplan 

§ 2 

Kosten 

Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Stadtteil 
Schlutup östlich der Kar~ruher Straße, 

§ 3 

·Ausweisung der Verkehrs.- und Grünflächen 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird durch die Wesleer 
Straße, 'die Karlsruher Straße/und die geplanten Straße Nr" 266 
und 267 erschlossen. Die Erschließungsstraßen sind im Lageplan 
- Anlage 6 - durch wegebraune Flächenfärbung ausgewiesen. 
Für den öffentlichen F<?darf istein Kinderspielplatz ausgewiesen, 

§ 4 

Entwässerunes- und Versorgungsleitun~en 
Die Entwässerungsleitungen und Versorgungsleitungen für Gas, \!las
ser und Elektrizität sind in den Straßen des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes vorhanden bzw. vorgesehen. 

§ 5 

Art und Maß der baulichen_Nutzun~ 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes tst B-Gebiet (H.eines Wohn
gebiet) im Sinne des § 41 der Landesbauordnung. 
Die .Art der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Zeichenerklärung 
des Lageplanes - Anlage 6 -. 
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Das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke ergibt sich aus 
der im Lageplan ~ Anlage 6 - eingetragenen Grundrißflächenzahl 
und Geschoßflächenzahl. 
Die Grundrißflächenzahl ist das Verhältnis der bebaubaren Fläche 
zur Gesamtfläche des Grundstücks. Die Geschoßflächenzahl ist das 
Verhältnis zwischen dem Produkt von Gebäudegrundfläche und Ge
schoßzahl (Erdgeschoß mitgezählt) zur Grundstücksgröße. 

~!~!~!h2!~~~-~2E-~2E~~~~ 
1. Gebäude 
_ ... _______ _ 

§ 6 

Die Dachneigun,g ist bei den Geschoßwohnbauten zwischen 35° und 
48°, bei den Einfalinienhäusern zwischen 430 und 510 festzulegen. 
Als Dacheindeckung sind baugruppenweise Dachpfannen einheitlicher 
Färbung zu verwenden. 
Ausnahmen von den angegebenen Dachformen 9 Dachneigungen und 
Dacheindeckungen sind nur in besonderen Fällen im Einvernehmen 
mit der Bauverwaltung zulässig. 

g,!._!!~!:~s~m 

Garagen können, soweit sie im Lageplan - Anlage 6 - nicht besonders 
ausgewiesen sind, auf der Nachbargrenze errichtet werden. 

~!.-Y2E~~E~~~~-~!~!~!~~!~~~~~~-
Bei den Einfamiiienhausgrundstücken kann die Baugenehmigungs
behörde an den rückwärtigen und seitlichen Grenzen Einfriedigungen 
in Form von Maschendrahtzäunen bis zu einer Höhe von 1,2o m zu
lassen. An den öffentlichen Verkehrsflächen sollen die Vorgärten 
durch seitliche Einzäunungen nicht unterbrochen werden. 
Bei den Geschoßwohnbauten ist eine Abgrenzung der privaten Frei
flächen durch Mauern, Zäune oder sonstige Einfriedigungen grund
sätzlich nicht zugelassen. Hauskleingärten sind nur jeweils südlich 
der dreigeschossigen Blöcke zulässig. 

Lübeck, den 20. Juli 1961. 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage Im Auftrage 

;.. 1/ 
. ~~~-v .. ·'4lvi,(;'.{J:ll/ " 

Leitender Senatsbaudirektor 
16trmJtt 
Oberbaurat 
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Anlage 5 

Teil III .. ..._. ____ ... 

Aufstellung der überschläglich ermittelten Kosten für dLts Ge-
2!~~-Q!~~~~~!~~~-~~=-~!1!~~~!-2!~~~~-=-----------

gem~W § 9 ( 6) des Bundesbaugesetzes 1 die der Gemeinde für die 
voi\ge·sehenen städtebaulichen :Maßnahmen voraussichtlich ent
steheng 

Kosten des Grunderwerbs für Straßengelände entstehen nicht, da 
dieses Gelände kostenlos abgetreten wird. 

Wegen der überaus hohen Belastung des Gesamtgeländes der IWK 
~Industriewerke Karlsruhe) mit Hypotheken wird eine Herauslö
sung des Geländes für den Kinderspielplatz zunächst nicht mög
lich sein. 

Kosten für den Straßenbau: 
I~~rlsruher Straße 
Straße 266 
Straße 267 

ca. 201.000,-- DM 
ca. 63.000,-- DM 
ca. 31 .200,-- DM 

g~~=~~~~~~~~;;=~~ 

ve~iß § 129 (1) des Bundesbaugesetzes sind: 
10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

von der Hansestadt Lübeck zu tragen. g~:!:==&~4~~~:!;;;::~ 
90 v.H. des Erschließungsaufwandes durch den Er-

schließungsbeitrag von den Anliegern zu 
erbringen. 

Kosten dEr .A.nlage des Kinderspielplatzes 
J)ie Kosten der Anlage des Kinderspielplatzes werden zunächst 
vom Bauträger IWK selbst getragen. Ob der Kinderspielplatz .. afi 
clie-·Hansestadt Lübeck abgetreten werden kann, kann im Vorwege 
noch nicht geklärt werden. 

Die :Kosten für die Erschließungsanlagen zur Ableitung von Ab
wass.er sowie zur Versorgung mit Elektrizität und Wasser sind 
von den Anliegern voll zu erstatten. 
Elelctriz;i.tät ca,. 18.500,-- DM 
:Die Waeserversorgu:ng besteht seitens der IWK. 
Die Entwässerung nur für die Siedlungshäuser ca. 11.200)-- DM 
Die G.eschoßbauten werden an die bestehende Abwasserleitung der I'WK 
angeschlossen. 

Lübeck, den 20. Juli 1961 

Im. Auftrage 
.... // 
trv J 1\l\A. lv.A..~/t/ / 

Leit. Senatsoaudirektor 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage 

/~f-441/A; ~~'b~lfrat 
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I für Arbeit, ::b:::.(d::?:; o)nd VeFlriabene 

des LanJGs Schles·vv:g-H.olstein 




